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Auf Grundlage der §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), in Verbindung mit 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 Nr. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen 
(BauO NRW) – Landesbauordnung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV NRW S. 256), zuletzt geändert am 28. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der 
Stadt Lünen in seiner Sitzung am 06. Mai 2010 die folgende Satzung beschlossen: 

PRÄAMBEL 
 

In dem Stadtkern von Lünen lässt sich, trotz zahlreicher Kriegszerstörungen und 
markanter Veränderungen in der Wiederaufbauzeit, insgesamt auch heute noch die 
gewachsene Parzellen  und Gebäudestruktur gut ablesen. Charakteristisch für das 
heutige Stadtbild ist eine über die Jahrhunderte gewachsene Baustruktur mit ihrer 
prägenden Kleinteiligkeit, die punktuell durch die Anordnung von städtebaulichen 
Großstrukturen aus den vergangenen 50 Jahren kontrastiert wird.  

Im Zuge zahlreicher Maßnahmen im Stadtumbaugebiet »Innenstadt Lünen 2010«, 
wie beispielsweise 

  die Neugestaltung der Fußgängerzone »Lange Straße«, 

  der Umbau des Stadteinganges »Lange Straße/Viktoriastraße«, 

  das Fassadenprogramm, 

  der Bau der Treppenkaskade, 

wird die Attraktivität des öffentlichen Raumes in der Innenstadt derzeit deutlich er
höht. Darüber hinaus ist beabsichtigt, in Kürze einen Gestaltungsbeirat einzurichten, 
mit dessen Hilfe stadtgestalterische Qualitäten langfristig weiter verbessert werden 
sollen. Nicht zuletzt tragen die Stadtumbaumaßnahmen dazu bei, die Innenstadt als 
attraktiven Einzelhandelsstandort zu stärken und Lünen als Einkaufsstadt weiter zu 
entwickeln.  

Innenstädte sind traditionell zentrale Standorte des Handels und der Kommunikati
on. Der örtliche Einzelhandel und das ansässige Dienstleistungsgewerbe sind wichti
ge Pfeiler der städtischen Struktur und zeichnen sich durch ein vielfältiges Angebot 
an Geschäften, einer breit gefächerten Sortimentspalette und zahlreichen ergänzen
den Dienstleistungsbetrieben aus. Diese Angebotsvielfalt gilt es im Sinne einer le
bendigen Innenstadt langfristig in seiner Hochwertigkeit zu erhalten. 

Werbung, d. h. die Anpreisung von Waren und Dienstleistungen, ist dabei ein wich
tiges und legitimes Kommunikationsmittel, um Aufmerksamkeit bei potenziellen 
Kunden zu erzielen und wichtige betriebliche Informationen zu transportieren. Ne
ben der Gestaltqualität des öffentlichen Raumes und markanter, in der Regel histori
scher Bauten, prägen daher insbesondere die Geschäfts  und Dienstleistungsnutzun
gen mit ihrer Außendarstellung das Gesicht der Stadt. Stadtgestalt, Aufenthaltsquali
tät und Einkaufsflair sind in der Innenstadt somit untrennbar miteinander verbun
den. Werbeanlagen und ihre Gestaltung übernehmen hierbei eine stadtbildprägende 
Schlüsselposition.  
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Dadurch ergibt sich ein sensibles Verhältnis zwischen öffentlicher, im Interesse der 
Allgemeinheit stehender Stadtbildpflege und dem berechtigtem individuellem Inte
resse der Gewerbetreibenden, für ihr Geschäft zu werben. An dieser Stelle werden 
Rahmenbedingungen erforderlich, um ein in den letzten Jahren entstandenes Un
gleichgewicht zulasten des Stadtbildes zukünftig zu vermeiden und einen Ausgleich 
zwischen privaten und öffentlichen Interesse herbeizuführen. Die nachfolgende Sat
zung dient in diesem Sinne als wichtiger allgemeinverbindlicher Baustein. 

Ergänzt und flankiert wird diese Satzung durch die Aufstellung von Gestaltungsleit
linien für den Stadtkern von Lünen, welche im Sinne der Stadtbildpflege neben den 
Werbeanlagen auch die qualitätsvolle Gestaltung von Gebäuden, Nebenanlagen und 
Freiflächen zum Ziel haben. Hiervon berührt sind u. a. auch die geschäftlich genutz
ten öffentlichen und privaten Vorbereiche vor den Einzelhandels  und Dienstleis
tungsbetrieben. 

Werbesatzungen sind von ihrem Wesen her restriktiv, d. h. durch Ge  und Verbote 
sollen sie  

  einen Mindestschutz des Stadtbildes gewährleisten,  

  einen Mindeststandart an gestalterischer Qualität bei den öffentlichkeitswirksamen 
 Werbeanlagen sichern sowie  

  vor offensichtlicher »Verunstaltung« schützen. 

Die innerhalb dieser Werbesatzung getroffenen Regelungen definieren hierbei einen 
konkreten Handlungsspielraum und sind als eine allgemeinverbindliche Grundlage 
anzusehen. Hierauf aufbauend können und sollen sich im Einklang mit der Schutz
bedürftigkeit des Stadtbildes gute und kreative gestalterische Ideen sowie koopera
tive Dialoge entwickeln. Gleichzeitig dienen die Regelungen für die Geschäftstrei
benden der allgemeinen Rechtsicherheit, der Gleichbehandlung untereinander und 
dem Schutz vor geschäftsstörenden Beeinträchtigungen im jeweiligen Umfeld. 

In der Summe liegt es daher sowohl im Interesse der Allgemeinheit wie auch im Inte
resse des örtlichen Einzelhandels, dass mittels hochwertiger und einfühlsamer Gestal
tung der Werbeanlagen das Stadtbild und die Aufenthaltsqualität verbessert – und 
im Ergebnis hierdurch der Stadtkern als attraktiver Einkaufsstandort mit Flair und 
gutem Image langfristig gesichert wird. 
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I.  ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

§ 1 Sinn und Zweck 

Werbeanlagen, Warenautomaten, Schaukästen u. ä. sollen den übergeordneten 
Stadtbildgegebenheiten folgen, sich in Anzahl, Art, Größe, Erscheinungsform sowie 
hinsichtlich ihres Anbringungsortes in das Stadtbild einfügen. Dabei haben sie sich 
den jeweiligen Gebäudefassaden und gliedernden Architekturelementen im bauge
stalterischen Erscheinungsbild einzufügen. Die Satzung regelt die Zulässigkeit sol
cher Anlagen. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Die Satzung gilt für den in der beigefügten Karte (Anlage 1) dargestellten Bereich. 
Die Karte ist Bestandteil der Satzung. 

(2) Mit den Bestimmungen dieser Satzung werden auch die Geltungsbereiche rechtsver
bindlicher Gestaltungsatzungen und Bebauungspläne berührt. Hierzu gehören:  

- Satzung über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher An

lagen im Bereich der »Innenstadt Südwest«,  

- Bebauungsplan Nr. 31 »Innenstadt Marktplatz«, einschließl. 1.  5. Änderung,  

- Bebauungsplan Nr. 33 »Innenstadt Südost«, einschließl. 1.  6. Änderung, 

- Bebauungsplan Nr. 45 »Engelstraße«, 

- Bebauungsplan Nr. 77 »Am Tobiaspark«, einschließl. Änderung, 

- Bebauungsplan Nr. 85 »Innenstadt Südwest«, einschließl. Änderungen, 

- Bebauungsplan Nr. 86 »Stadtring Westtangente«, einschließl. Änderungen, 

- Bebauungsplan Nr. 87 »Gartenstraße«, 

- Bebauungsplan Nr. 124 »Schifffahrtsweide«, 

- Bebauungsplan Nr. 139 »Engelswiese«, 

- Bebauungsplan Nr. 184 »Mersch«. 

 
Soweit in den genannten Satzungen, Bebauungsplänen oder örtlichen Bauvorschrif
ten zu diesen Bebauungsplänen inhaltlich berührte bauordnungsrechtliche Festset
zungen getroffen wurden, treten diese gegen die Bestimmungen in dieser Satzung 
zurück. 

(3) Werbeanlagen an Baudenkmälern bzw. in deren unmittelbaren Umgebung unter
liegen den speziellen Vorschriften des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denk
mäler im Lande Nordrhein Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG) und bedürfen 
zusätzlich einer Erlaubnis gemäß § 9 Abs. 1a bzw. 1b DSchG in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für die Errichtung und Änderung von Werbeanlagen und Waren
automaten gemäß § 13 BauO NRW: Werbeanlagen sind alle ortsfesten Einrichtun
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gen, die der Ankündigung, Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe und Beruf 
dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum sichtbar sind. Hierzu zählen insbesonde
re Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Fotoplakate, Lichtwerbungen, Fahnen, 
Banner, Transparente, Schaukästen sowie für Zettel  und Bogenanschläge oder 
Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 

(2) Die Vorschriften dieser Satzung gelten explizit auch für serienmäßig hergestellte 
Firmenwerbungen einschließlich registrierter Waren  und Firmenzeichen. 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten auch für baugenehmigungs  und bauanzeige
freie Werbeanlagen und Warenautomaten. 

§ 4 Genehmigungsvorbehalt 

(1) Alle Werbeanlagen und Warenautomaten im Geltungsbereich dieser Satzung mit 
Ausnahme der in Absatz 2 genannten Werbeanlagen sind gemäß § 63 Abs. 1 BauO 
NRW genehmigungspflichtig.  

(2) Einer Genehmigung aufgrund dieser Satzung bedarf es nicht für: 

  Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen, insbesondere für Ausver
 käufe und andere Sonderverkäufe an der Stätte der Leistung, jedoch nur bis zum 
 Ende der Veranstaltung.  

  Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung zeitlich begrenzt angebracht oder 
 aufgestellt sind (insgesamt maximal 4 Wochen pro Kalenderjahr), soweit sie nicht 
 fest mit dem Boden oder einer anderen baulichen Anlage verbunden sind, und 
 nicht über die Vorderkante der Fassade hinausragen. 

  Werbeanlagen zu öffentlichen Wahlen und Abstimmungen für die Dauer des 
 Wahlkampfes. 

(3) Die für Werbeanlagen an eingetragenen oder vorläufig geschützten Denkmälern 
erforderliche besondere Erlaubnis gemäß § 9 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 2 
Denkmalschutzgesetz NRW bleibt unberührt. 

(4) Die Erlaubnis von Sondernutzungen wird nach Maßgabe dieser Satzung erteilt.  

§ 5 Begriffsbestimmungen 

(1) Werbeanlagen umfassen neben Elementen mit der Werbebotschaft auch den Rah
men, die Unter  bzw. Tragkonstruktion sowie die erforderlichen Leitungszuführun
gen u.ä. 

(2) Als Großverkaufsstätten im Sinne dieser Satzung gelten Verkaufsstätten mit mindes
tens 2 oberirdischen Verkaufsgeschossen (Kaufhäuser) oder Verkaufsstätten mit ei
ner Straßenfrontbreite von mehr als 30,0 m an einer Fassadenseite. In entsprechend 
benannten Fällen gelten für Großverkaufsstätten abweichende Bestimmungen. 

(3) Als gliedernde Fassadenelemente gelten Erker, Risalite, Balkone, Altane, Pfeiler und 
Pfeilervorlagen, Stützen, Gesimse, Stuck  und Schmuckdekor, Fachwerk, Geländer, 
Fenster  und Türöffnungen. 

(4) Die in dieser Satzung festgelegten maximal zulässigen Flächengrößen und Abmes
sungen für Werbeanlagen beziehen sich auf das die Werbeanlagen umschließende 
Rechteck. 
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II.  WERBEANLAGEN UND WARENAUTOMATEN 

§ 6 Allgemeine Anforderungen 

(1) Werbeanlagen müssen sich in das Stadtbild und die nähere Umgebung einfügen. Sie 
müssen sich nach Umfang, Anordnung, Werkstoff, Farbe und Gestaltung dem Bau
werk anpassen und dürfen gliedernde Fassadenelemente in ihrer Wirkung nicht be
einträchtigen. Eine sich durch Fensterachsen oder die Fachwerkstruktur ergebende 
baukonstruktive Fassadengliederung darf dabei nicht gestört werden. 

(2) Je Betrieb sind maximal 2 Werbeanlagen, davon höchstens 1 vertikale Werbeanlage 
oder Ausleger, zulässig.  

(3) Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind hinsichtlich Art, Größe, Gestaltung 
(Material  und Farbwahl), Anbringung und Beleuchtung aufeinander abzustimmen. 

(4) Werbeanlagen, die aufgrund nicht mehr genutzter Betriebsräume funktionslos ge
worden sind, und Warenautomaten, die nicht mehr ihrer Zweckbestimmung dienen, 
sind einschließlich aller Befestigungsteile und sichtbarer Kabelzuführungen inner
halb eines Zeitraums von 4 Wochen nach Aufgabe des Betriebes bzw. der Nutzung 
zu entfernen. Die sie tragenden Gebäudeteile sind in den ursprünglichen Zustand zu 
versetzen. 

§ 7 Stätte der Leistung 

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Für Geschäfte, Dienstleis
tungsbetriebe usw., die sich im Bereich von Passagen befinden, ist ausnahmsweise 
im Erdgeschoss des Eingangsbereiches der Passage je Nutznießer ein Hinweisschild 
zulässig. 

(2) Mit der Werbeanlage darf hauptsächlich nur auf den Namen und die Art des Betrie
bes (Eigenwerbung) hingewiesen werden. Produktwerbungen (Fremdwerbung) sind 
nur in deutlich untergeordneter Form zulässig.  

(3) Bauschilder und Hinweise auf ausführende Baufirmen an vorübergehend aufgestell
ten Bauzäunen und Baugerüsten sind von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 aus
genommen, wenn sie flächig hierauf angebracht werden. 

(4) Weihnachtsdekorationen und ähnliche Festtagsdekorationen sind von den Vorschrif
ten dieser Satzung ausgenommen. 

§ 8 Unzulässige Werbeanlagen 

(1) Unzulässig ist die Verwendung von grellen Farbtönen, Leucht , Reflex  und Signal
farben. Hierzu zählen die in der Anlage 2 aufgeführten sowie die hiermit in ihrer 
Wirkung vergleichbaren Farben und Farbtöne der RAL Karte. Abweichungen hiervon 
können gestattet werden, wenn dies mit den öffentlichen Belangen, insbesondere 
stadtgestalterische und städtebauliche Belange, vereinbar ist und wenn es sich um 
deutlich untergeordnete Teile der Werbeanlage oder um registrierte Firmen  bzw. 
Markenzeichen handelt. 
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(2) Unzulässig sind Werbeanlagen 

- an Erkern, Balkonen, Loggien, Gesimsen und anderen gegliederten Fassaden

flächen, 

- an Türen und Toren, sofern der Absatz 4 nichts anderes bestimmt, sowie an 

Fensterläden, Rollläden und Jalousien,  

- an Markisen (mit Ausnahme eines Firmenlogos je Markise), 

- auf, an oder in Dach  und Giebelflächen oberhalb der Trauflinie bzw. oberhalb 

des Attikaabschlusses, 

- an Einfriedungen (mit Ausnahme von Hinweisschildern unter Beachtung von  

§ 12),  

- in Vorgärten und Vorhöfen, 

- an Masten, Pfeiler, Säulen, Arkadenstützen, Lampen u. ä., 

- an Bäumen. 

 
(3) Unzulässig sind freistehende ortsfeste Werbeanlagen, Werbepylone u. ä. Hinweis

schilder und sonstige zugelassene Werbeträger im Sinne von Absatz 5 auf öffentli
chen Verkehrsflächen sind hiervon ausgenommen. 

(4) Unzulässig sind Abdeckungen oder Teilabdeckungen von Fenstern, Eingangstüren 
und Toren durch Beklebungen und Plakatierungen. Ausgenommen hiervon sind 
kurzfristige Sonderwerbungen, die einen Zeitraum von bis zu 2 Wochen umfassen, 
sowie Beklebungen bei Leerstand. Fensterwerbungen oberhalb des Erdgeschosses 
sind jedoch grundsätzlich unzulässig. Widerrechtlich angebrachte Abdeckungen, Be
klebungen oder Plakatierungen sind spätestens innerhalb von 2 Wochen vom Eigen
tümer der baulichen Anlage zu entfernen. Im Übrigen gilt § 6 Absatz 4 dieser Sat
zung sinngemäß. 

(5) Unzulässig sind Zettel  und Bogenanschläge außerhalb der hierfür zugelassenen 
Werbeträger (kein »wildes Plakatieren«). Als zugelassener Werbeträger gelten Lit
faßsäulen oder sonst genehmigte Informationseinrichtungen wie Schaukästen, Hin
weis  und Werbetafeln, Säulen und Vitrinen. 

(6) Unzulässig ist Werbung an Giebelfassaden und Brandwänden in Form von Bemalun
gen, Großwerbetafeln, Großwerbepostern u. ä. 

(7) Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht und Werbe
anlagen mit ähnlicher Bauart oder Wirkung (hierzu zählen Gegenlichtanlagen, 
Wechsellichtanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlagen, Bild  und Filmprojektio
nen, Wechselbildanlagen, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe oder Licht
intensität wechselt usw.). 

(8) Unzulässig sind angestrahlte Werbeanlagen mit Ausnahme von weißlichem oder 
gelblichem Licht. 

(9) Unzulässig sind Spannbänder und Werbeplanen sowie senkrecht / schräg zur Fassade 
ausgestellte Werbefahnen mit Ausnahme von zeitlich begrenzten Sonderverkaufs
veranstaltungen (höchstens 2 Veranstaltungen pro Jahr für jeweils maximal 6 Wo
chen). Abweichungen für feststehende / festhängende Werbefahnen können unter 
Bezugnahme auf § 11 Absatz 2 letzter Satz dieser Satzung gestattet werden. 

(10) Unzulässig ist die sichtbare Anordnung von technischem Zubehör der Werbeanlage 
wie Kabelführungen, Montageleisten usw. 
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§ 9 Horizontale Werbeanlagen (Flachwerbeanlagen und Werbeschriften) 

(1) Horizontale Werbeanlagen sind parallel zur Fassade anzubringen. Die vertikale  
oder schräge Anordnung von Werbeanlagen bzw. Schriftzügen ist nicht zulässig. Die 
Anordnung der horizontalen Werbeanlage muss auf die Gliederung der Fassade ab
gestimmt sein und darf die gliedernden Fassadenelemente nicht überdecken bzw. in 
ihrer Wirkung beeinträchtigen. Bei Fachwerkfassaden dürfen die Gefachegrenzen 
durch horizontale Werbeanlagen nicht überschritten werden. Um diese Vorgaben zu 
erreichen, können Abweichungen von den in den Absätzen 2 bis 5 festgesetzten 
Maßen zugelassen werden.  

(2) Horizontale Werbeanlagen sind nur an straßenseitigen Fassaden und nur unterhalb 
der Fensterunterkante des 1. Obergeschosses (Brüstungslinie) zulässig. Ist eine Krag
platte vorhanden, ist die Werbeanlage oberhalb dieser Kragplatte bis zur Fensterun
terkante des 1. Obergeschosses zulässig. 

(3) Horizontale Werbeanlagen müssen mindestens einen Abstand von 0,5 m zu Gebäu
deaußenecken, Grundstücksgrenzen (bei aneinander gebauten Gebäuden) und be
nachbarten Werbeanlagen einhalten. Eine über mehrere Gebäude übergreifende 
Werbung ist unzulässig. 

(4) Die Gesamtlänge der horizontalen Werbeanlage darf 70 % der jeweiligen Fassaden
breite nicht überschreiten. Dabei ist die höchstzulässige Länge der horizontalen 
Werbeanlage auf maximal 8,0 m begrenzt. Als Länge gilt hierbei der Abstand zwi
schen den beiden am weitesten entfernt liegenden Außenkanten der Elemente, die 
zu einer horizontalen Werbeanlage gehören. 

(5) Zulässig sind nur baukörperlich getrennte Einzelbuchstaben, zusammenhängende 
Schriftzügen in Schreibschrift sowie Firmen  und Werbelogos. Die Größe der Einzel
buchstaben, Schriftzüge und Logos darf eine Höhe von 0,6 m nicht überschreiten. 
Für die Tiefe ist ein Maß von mindestens 0,05 m bis maximal 0,15 m zulässig. 

(6) Bei Gebäuden mit Großverkaufsstätten und Hotels kann abweichend die Höhe der 
horizontalen Werbeanlage bis zu 0,8 m betragen. Die in Absatz 4 aufgeführte Län
genbegrenzung auf maximal 8,0 m ist nicht anzuwenden. 

§ 10 Ausleger 

(1) Ausleger sind nur auf den konstruktiv tragenden Bauteilen einer Fassade (Stützen, 
Pfeiler, Pfeilervorlagen, Mauerschäfte zwischen Wandöffnungen, Fachwerkständer) 
anzuordnen.  

(2) Ausleger sind maximal bis zur Unterkante der Fenster des 1. Obergeschosses (Brüs
tungslinie) zulässig.  

(3) Ausleger müssen folgende Abstände einhalten: 

- zu benachbarten Werbeanlagen:  mindestens 3,0 m, 

- zur Fassade:  mindestens 0,1 m und höchstens 0,4 m, 

- zu Gebäudeecken und Grundstücksgrenzen:  mindestens 0,5 m, 

- zu Kragplatten, Vordächern, horizontalen Werbeanlagen:  mindestens 0,5 m, 

- zum Gehweg/Fußgängerbereich (lichter Durchgang):  mindestens 2,5 m, 

- zur Fahrbahn (horizontal gemessener Abstand): mindestens 0,7 m. 
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(4) Die Größe des Auslegers (hierzu zählt nicht die Auslegerhalterung) darf folgende 
Maße nicht überschreiten: 

Höhe:  1,00 m 

Breite: 0,65 m 

Stärke: 0,25 m 

(5) Unzulässig sind Ausleger in Form von Würfeln, Pyramiden, Prismen oder ähnlichen 
Körpern, figürlichen Formen sowie in Form von großdimensionierten Produktimita
ten wie Brille, Handy, Schlüssel usw. 

(6) Bei besonders künstlerisch gestalteten Auslegern können im Einzelfall Abweichun
gen von den Bestimmungen des Absatzes 4 gestattet werden, wenn diese sich in die 
Fassadengestaltung und den Straßenraum einfügt.  

§ 11 Vertikale Werbeanlagen 

(1) Vertikale Werbeanlagen sind ausschließlich bei Gebäuden mit Großverkaufsstätten 
und Hotels zulässig. Hierbei kann je Gebäude nur eine vertikale Werbeanlage ange
ordnet werden. § 10 Absätze 1 und 5 dieser Satzung gelten sinngemäß auch für ver
tikale Werbeanlagen. 

(2) Vertikale Werbeanlagen sind nur zulässig, wenn sie aus mehreren Einzelbuchstaben 
oder Kästen mit Einzelbuchstaben bestehen. Abweichungen können im Einzelfall bei 
Großverkaufsstätten gestattet werden, wenn es sich bei der Werbeanlage um fest
stehende / festhängende Werbefahnen handelt. 

(3) Vertikale Werbeanlagen können auch in den Obergeschossen angeordnet werden, 
sofern die Werbeanlage mindestens 0,5 m Abstand zur Trauflinie bzw. zum Attika
abschluss besitzt. Hinsichtlich weiterer einzuhaltender Abstände gelten die Bestim
mungen des § 10 Absatz 3 dieser Satzung sinngemäß. Alternativ können vertikale 
Werbeanlagen auch flächig ohne Abstand auf die Fassade aufgebracht werden.  

Darüber hinaus gelten folgende Höchstmaße je Einzelbuchstabe bzw. je Kasten mit 
Einzelbuchstabe: 

Höhe:  0,60 m 

Breite: 0,60 m 

Stärke: 0,25 m 

(mit einer maximalen Schrifthöhe und breite von 0,50 m bei Kästen mit Einzelbuch
staben). 

§ 12 Hinweisschilder (Namensschilder) 

(1) Hinweisschilder dürfen je Nutznießer eine Größe von 0,25 qm und je Gebäude insge
samt 1,00 qm nicht überschreiten. Abweichungen können gestattet werden bei Be
zug auf bestehende Fassadengliederungen, bei einer besonders großen Anzahl von 
Schildern (beispielsweise an Passageneingängen) oder bei Hinweisschildern auf öf
fentlichen Verkehrsflächen. 
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(2) Mehrere Hinweisschilder an einem Gebäude sind in Gruppen zusammenzufassen 
und in Material, Farbe und Größe einheitlich zu gestalten. § 8 Absatz 1 dieser Sat
zung gilt sinngemäß. 

§ 13 Schaukästen 

(1) Schaukästen sind nur für kommunale und kirchliche Mitteilungen, Vereinsmitteilun
gen sowie Mitteilungen für gastronomische Betriebe (nur Speise  und Getränkekar
ten) zulässig. Schaukästen sind nur an Gebäuden zulässig und dürfen nicht auf glie
dernden Fassadenelementen angebracht werden sondern nur an Wänden. Bei Fach
werkfassaden ist ihre Anbringung nur innerhalb der Grenzen einzelner Gefache zu
lässig. 

(2) Schaukästen dürfen nicht größer als 0,30 qm sein und gegenüber der Fassade ledig
lich bis maximal 0,15 m vorstehen. 

§ 14 Warenautomaten 

(1) Warenautomaten sind nur zulässig, wenn sie in einer engen räumlichen und sachli
chen Beziehung zu einem Verkaufs  oder Dienstleistungsbetrieb stehen. Dabei ist je 
Betrieb nur ein Warenautomat zulässig.  

(2) Warenautomaten sind nur innerhalb der Grundrissfläche von Gebäuden zulässig 
(Hauseingänge, Hofeinfahrten, Passagen u. ä.). An straßenseitigen Fassaden sind 
Warenautomaten unzulässig. 

 

III.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 15 Abweichungsregelungen 

Abweichungen von den Bestimmungen dieser Satzung können in Einzelfällen, so
fern diese nicht gegen den Sinn der Satzung verstoßen, nämlich  

  deutliche Dominanz der Architekturelemente vor der Werbung,  

  Integration und Abstimmung der Werbeanlagen auf die Fassadengliederung,  

  klare Ablesbarkeit des Straßenverlaufs und des Stadtraumes, 

  unbeeinträchtigte Blickbeziehungen auf städtebaulich markante Bauwerke sowie 
auf Plätze und Parkflächen, 

oder sofern die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führt, in Übereinstimmung mit den zuständigen Dienst
stellen zugelassen werden. 
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§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt, 
handelt ordnungswidrig im Sinne des § 84 Absatz 1 Nr. 13 oder Nr. 20 Landesbau
ordnung (BauO NRW). Gemäß § 84 Absatz 3 BauO NRW können Ordnungswidrigkei
ten mit einer Geldbuße bis zu 250.000 EUR geahndet werden. 

§ 17 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

 

ANLAGEN 
 
Anlage 1: Karte des räumlichen Geltungsbereichs 
 
Anlage 2: Liste der unzulässigen Farben 
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Anlage 1: Karte des räumlichen Geltungsbereichs 
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Anlage 2: Liste der unzulässigen Farben 
 
Die Verwendung von grellen Farbtönen, Leucht-, Reflex- und Signalfarben ist unzulässig. Hierzu 
zählen die Farben und Farbtöne: 
 
RAL 1003, signalgelb 
RAL 1016, schwefelgelb 
RAL 1021, kadmiumgelb 
RAL 1026, leuchtgelb 
RAL 1028, melonengelb 
RAL 2002, blutorange 
RAL 2003, pastellorange 
RAL 2005, leuchtorange 
RAL 2007, leuchthellorange 
RAL 2008, hellrotorange 
RAL 2010, signalorange 
RAL 3001, signalrot 
RAL 3015, hellrosa 
RAL 3018, erdbeerrot 
RAL 3024, leuchtrot 
RAL 3026, leuchthellrot 
RAL 4003, erikaviolett 
RAL 4005, blaulila 
RAL 4008, signalviolett 
RAL 5005, signalblau 
RAL 6018, gelbgrün 
RAL 6032, signalgrün 
 
Farben der Sonderfarbenreihe RAL F 7 (Reflexfarben): 
RAL 2006, RAL 3019, RAL 3030, RAL 5016, RAL 6030, RAL 8026, RAL 9014, RAL 9019 
 
Farben der Sonderfarbenreihe RAL F 81 (Farben im Straßenverkehr): 
RAL 1023, RAL 2009, RAL 3020, RAL 4006, RAL 5017, RAL 6024, RAL 7042, RAL 7043, RAL 
9016, RAL 9017 
 


